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http://www.resistanceforpeace.org

 

PRESSEINFORMATION                                             Wien,
19.12.07

 

 

Ttl: Jugendwohlfahrt sieht bei sexuellem Missbrauch weg.
Uttl: NGO "Resistance for Peace" fordert sofortiges "In-
Sicherheit-bringen" eines Kindes.

 

Seit 6. Dez. 2006 liegen der Jugendwohlfahrt Schwechat (BH
Wien Umgebung) schriftliche Informationen vor, dass die
dreijährige Angelika sexuell missbraucht wird. Familienmitglieder
werden vermutlich mittels Drogen manipuliert.

Die NGO "Resistance for Peace" wird im Nov. 07 von Angelikas
Großeltern um Hilfe gebeten. "Resistance for Peace" beruft sich
in diesem Fall auf die Tagebucheintragungen der Großeltern und
auf den Inhalt der übergebenen Akten. Die Angaben der
Großeltern wirken schlüssig und vertrauenswürdig.

Die bis vor kurzem zuständige gewesene DSA (Diplom-
Sozialarbeiterin) Fr. Kuntner von der Jugendwohlfahrt Schwechat
hat trotz eindeutigen Hinweisen auf sexuellen Missbrauch keine
geeigneten Maßnahmen gesetzt, um die Sachlage zu klären und
um das Kind in Sicherheit bringen zu können.

Angelika zeigte beim Spielen Anal-, Geschlechtsverkehr und
Oralsex Praktiken.
Angelika zeigt Verhaltensauffälligkeiten wie: Angstzustände,
Wutausbrüche, Depressionen, wirkt oft abwesend, versucht sich
selbst schwer zu verletzen, weint oft, war oft hungrig, usw.

Als Hauptverdächtiger gilt der Vater von Angelika. Das Kind hatte
im gleichen Zeitraum wie der Vater
eine Harnwegsinfektion(Clamydien werden durch
Geschlechtsverkehr übertragen).

Es dauerte 47 Tage!! bis das Kind einer Psychologin gezeigt
wurde. Das war laut Fr. Kuntner der "ehestmögliche Termin". Die
Psychologin war eine Kollegin von Fr. Kuntner und erstellte
lediglich eine schriftliche Stellungnahme.
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Zuvor begnügte sich Fr. Kuntner im Wesentlichen mit einem
Gespräch mit den Eltern von Angelika, welche von den Großeltern
als Täter bezeichnet werden. Fr. Kuntner bot ihnen sogar eine
psychologische Betreuung an.

Ein Besuch der verdächtigen Eltern mit Angelika, bei deren
Kinderarzt (hat angeblich am 15.12.2006 stattgefunden) war
offensichtlich die einzige ärztliche körperliche Untersuchung in
Bezug auf sexuellen Missbrauch. Im Befund wollte der Kinderarzt
einen Missbrauch nicht mit Sicherheit ausschließen.

- "Sexueller Missbrauch sei nicht so schlimm":

Laut Angaben der Großeltern hat Fr. Kuntner zu ihnen folgendes
gesagt: "Sexueller Missbrauch sei nicht so schlimm. Man kann
nach Jahren danach eine Therapie machen, dann ist alles wieder
gut. Zudem riskiere man eine Verleumdungsklage."

- Gefälschte Aktenvermerke:

Fr. Kuntner wird von "Resistance for Peace" und den Großeltern
verdächtigt, Aktenvermerke gefälscht zu haben. Wir vermuten die
Taktik der Vertuschung. Anstatt dem Kind zu helfen werden die
Anzeiger (die Großeltern) diskreditiert und kriminalisiert.
Es ist in allen Aktenunterlagen zu erkennen, dass sich alle
involvierten Behörden nach den "Expertisen" der Jugendwohlfahrt
richten.

- Peter Rosenauer empört sich:

Während eines Telefonates am Dienstag konfrontierte Peter
Rosenauer von "Resistance for Peace" den Bezirkshauptmann der
BH Wien Umgebung Hr. Wolfang Straub mit den Vorwürfen
betreffend dem Verhalten der Jungendwohlfahrt Schwechat.
Hr. Straub meinte, "dass eh 6 Behörden geprüft haben und zum
selben Ergebnis gekommen sind".
Daraufhin empörte sich Peter Rosenauer:
"Selbst nach dem Fall Luca haben die Behörden offenbar noch
immer nicht begriffen, dass das System falsch ist. Alle Fäden
laufen bei den Jugendwohlfahrten zusammen. Scheinbar gibt es
heikle Weisungen von oben. Die Kinder werden in vielen Fällen
einfach im Stich gelassen."

- Kinderschutzgruppe im Krankenhaus Mödling:

Am 8.1.2007 meldeten die Großeltern den Missbrauch der
Kinderabteilung im Krankenhaus Mödling.
Dort hat die Kinderschutzgruppe auch keine Untersuchungen von
Angelika beschlossen (laut vorhandenem Aktenmaterial). Das
Krankenhaus verweigert eine Auskunft darüber.

- Außer der Jugendwohlfahrt und der Kinderschutzgruppe haben
mehrere Behörden nicht geholfen:

* Die Staatsanwaltschaft Korneuburg (STA Walter Geyer) stellt
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am 13.4.2007 ein Strafverfahren gegen den Vater des Kindes und
Fr. Kuntner ein. Am 1.3.2007 hatte der Großvater von Angelika
Anzeige erstattet (sexueller    Missbrauch bzw. Amtsmissbrauch).
* Die Kinder- und Jugendanwaltschaft schließt sich der Meinung
der Jugendwohlfahrt an.
* Die Volksanwaltschaft (Hr. Kostelka) prüft lange und macht
nichts.
* Der Kindergarten Fischamend behauptet Halb- und
Unwahrheiten.
* Die Möwe Mödling agiert im Sinne von Fr. Kuntner.
* Das Land NÖ teilt mit, dass es prüft. Übernimmt dann die
Stellungnahme der Jugendwohlfahrt.
* Der Weiße Ring kündigt Rückruf an. Kommt aber nicht.
* Das Bezirksgericht Schwechat beruft sich auf die Ergebnisse der
Jugendwohlfahrt.
* Beim Bezirksgericht Bruck/Leitha hat
eine Pflegschaftsrichterines abgelehnt, bei Angelika eine
Untersuchung durch einen Gynäkologen machen zu lassen. Dies,
obwohl die Richterin auch von der Harnwegsinfektion wusste (wie
auch die Staatsanwaltschaft und Jugendwohlfahrt).

Die Bezirksgerichte hatten hauptsächlich mit von den Großeltern
beantragtem Besuchsrecht und beantragter Obsorge zu tun.

Nach dem Umzug der Familie von Angelika Ende August 2007 ist
das Bezirksgericht Bruck/Leitha und die Jugendwohlfahrt
Bruck/Leitha für den Fall zuständig.

- "Resistance for Peace" fordert:

Eine sofortige behördliche Anordnung, um Angelika unverzüglich
mittels einer "vorübergehenden Herausnahme" einer
unabhängigen und zuverlässigen Untersuchung zuzuführen.
Dies müssen aber gerichtlich beeidete Sachverständige sein (am
besten im AKH Wien).

Der Rechtsanwalt von "Resistance for Peace", welcher auch die
Großeltern von Angelika vertritt, wird in den nächsten Tagen alle
Recherchen bewerten.

- Amtshaftungsklage und Anzeigen in Planung:

* Die Jugendwohlfahrt Schwechat, DSA Fr. Kuntner und das KH
Mödling werden wegen Amtsmissbrauch und/oder unterlassener
Hilfeleistung angezeigt.
* Anzeige gegen den oder die Täter wegen sexuellem Missbrauch
von Minderjährigen.
* Gegen die Republik Österreich wird eine Amtshaftungsklage
eröffnet, sobald der sexuelle Missbrauch bestätigt ist.

 

 

Mehr Informationen bei Peter Rosenauer Tel: 0664-505 18 61



















NGO "Resistance for Peace"
Peter Rosenauer
Nobilegasse 26122
1'150 Wien
www. resistancef orpeace. org
Tel: 0664:505 18 61

An die Justizministerin
Fr. Mag. Claudia Bandion-Ortner
l\4useumstrasse 7'1070 Wien Wien, 26.'1.2009

BESCHWERDE und neue Anhaltspunkte für laufende STRAFVERFAHREN/
STRAFANZEIGEN:

? l;. ,f"ilJ, I;i!

Betrifft'

FallAngelika (geb. 20.'1 .2004). Dringender Verdacht a#.sexuellen Missbrauchl
Seit 2 Jahren wird im Fallvon Behörden, Politik und Justiz ve-rschleppt und vertuschtl

Die NGO "Resistance for Peace", bzw. die mütterlichen croßeltern der Angelika, brachten
Strafanzeigen gegen die Eltern, Kinderschutzgruppe-KH Mödling, Arzte, Jugendamt
Schwechat, gerichtl. beeidete Gutachterin, Richterin und einen Staatsanwalt eln.

Nun wird die neue JM Bandion-Ortner aufgefordert, ihre Ankündigung, gegen Kindes-
missbrauch vozugehen, auch umzusetzen und im Fall Angelika endlich für Rechts-
staatlichkeit zu sorgen.
Der FallAngelika zeigt (wie ähnliche Fälle auch) grobe Missstände im System auf.

GLIEDERUNG:

-Chronologie
-lvlissstände bei Behörden, Arzteschaft
-Missstände im Justizbereich
-Bewertung zum Fall Angelika
-Bewertung allgemein
-Forderungen

CHRONOLOGIE:

Seit Dez. 2006 wusste das Jugendamt (JA) Schwechat von den croßeltern mütterlicherseits
(GE m) der Angelika von dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Zudem soll die Familie
vom Vater mit Drogen/ Tabletten manipuliert worden sein.
Als Täter wurde von den cE m der Vater und als Mitwisserin die Mutter des Kindes gemeldet.
Das JA wollte nicht helfen oder hat begangene Fehler offensichflich vertuscht.
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Stattdessen rieten NO Behörden den vermuteten Tätern. die Missbrauchsmetoer zu
verKtagen.

In den Fall involvierte Arzte und eine Kinderschutzgruppe helfen offensichtlich beim
Vertuschen, indem sie Befunde fälschen bzw. Hilfeleistung verweigern.

Seit Jän. 2007 ist der Vorwurf des sex. Missbrauchs dem BG Schwechat (pflegschaftsgericht)
bekannt gewesen. Dieses blieb monatelang inaktiv.

Am 1.3.2007 brachten die cfoßeltern mütterlicherseits (GE m) Strafanzeige gegen den Vater
der Angelika bei der Polizei Fischamend ern.
VorgeworJen wurde sex. Mjssbrauch und Drogenmissbrauch. (Es wird vermutet, dass die
Familie mit Drogen ruhig gestellt wurde).

Am '13.4.2007 stellte STA Walter Geyer (STA Korneuburg) das Verfahren ein.

Als sich die NGO "Resistance for Peace" im Dez. 2OO7 des Falles annahm. wuroe nacn
Antrag (25.2.2008) des Rechtsanwaltes lrag. Stefan Traxler (Mödling) eine Wiederaufnahme
bei der STA Korneuburg gestartet (8 St 53/071).

Petef Rosenauer, Obmann der NGO "Resistance for peace" brachte bei der Ober STA Wien
eine Beschwerde und Anzeige (22.10.2009) gegen STA pawle (STA Korneuburg) ein.
STA Pawle hatte die schriftlichen Wiedergaben der 2 Einvernahmen Rosenauers manipuliert
dargestellt, indem er einige Sachverhalte abgeändert oC€r gänzlich weggelassen hatte.
Als Beweis dienen das TonbandDrotokoll und die Videoaufnahme.

Weiters reichte Rosenauer bei der STA Korneuburg gegen folgende personen/ Institutionen
Strafanzeigen ein:

-Kinderschutzgruppe des Krankenhaus (KH) t\ilödling
-Dr. Püspök, Kinderarzt, BruckJleitha
-Diplom-Sozialarbeiterin (DSA) Fr. Kuntner, JA Schwechat
-Richterin Toth, BG Bruck/l.
-Gutachterin, SV Mag. Dr. Gabriele Fürsl Pfeifer, Mödling
-Dr. Ramin Danesh, Prakt. Arä, Fischamend
-Dr. Nosratollah Saed Samii, Urologe, Schwechat

Nach erneutem Wohnortswechsel (Aug. 2007) der Eltern Angelikas ist nun das JA und das
Bezirksgericht (BG) in B.uck/ Leitha zuständig (seit Feb.2008 Obsorgeverfahren am BG: .j p
24tOBv).

Viele Monate wurden vom BG Schwechat, BG Bruck/L_ und dem LG Korneuburg verwendet,
um die Zuständigkeit zu klären und den.Akt hin und her zu senden.
Trotz mehrmaligen Aufforderns zum rascheren Handeln wurde der Fall von den Gerlchten
absichtlich verschlepot.

Richter (Rl) Graf vom BG BrucU L. ließ im Obsorgeverfahren ein psychologisches Gutachten
erstellen.
Sowohl Rl Graf als auch die gerichtlich beeidete, zertifazierte Sachverständige (SV) Mag. Dr.
Gabriele Fürst-Pfeifer (lvlödling) legten eine unobjektive, unfachkundige, unvollständige
Arbeitsweise an den Tag.
Ri Graf ist offensichtlich parteiisch, SV Fürst erstellte offenbar ein Gefälligkeitsgutachten und
war vorejngenommen.
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Dem Rekurs der GE m (4.9.2008) hat das Landesgericht (LG) Korneuburg am 4.11.2008 in
weiten Teilen Folge geleistet, da Rl Graf grobe Verfahrensmängel zu verantuvorten hat.
Rl Graf fand es z.B. nicht auffällig und erwähnenswert, dass sich Angelika nasse Kleidung
nur sehr widerwillig ausziehen lässt (cA Fütst,22.7 .2008, S.43 oben)!l

Nun musi Rl Graf neue Beweiswürdigungen tätigen. Gutachten zum allgemetnen
Gesundheitszustand des Kindes und Begutachtung der m GE sind u.a. angeordnet.

Eine von "Resistance for Peace" und den GE m vehement geforderte gynäkologische
Untersuchung der Angelika lehnen das BG Bruck/L., die STA und LG Korneuburg ab.
Angeblich soll eine gyn. Untersuchung dem Kind nicht zumutbar sein_
Fachkräfte (zB. am AKH Wien) führen sehr wohl sanfte, kindgerechte Untersuchungen durch,
wo die Beeinträchtigung des Kindes als sehf gering gitt.

MtsssrÄNDE bei BEHöRDEN, ARZTESCHAFT:

-Kinderschutgruppe- Krankenhaus (KH) Mödling:

Das KH Nrlödling hat der Polizei Mödling a; 26.6.2008 eine Chronologie der Kranken-
geschichte der Angelika gefaxt.
Wieso wjrd nicht die gesamte Krankengeschichte der STA zur Vedügung gestellt?l
Wieso überwies Dr. PüspökAngelika zur Behandlung (10.5.2005)? Dokumentiert sind
Nierenprobleme und 2 Harnwegsinfektionen?!
Warum wurde Angelika im Dez. 2006 nach einem angeblichen Sturz trotz Erbrechens nicht
noch am selben Tag untersucht?
Wieso gilt Angelika seit 9.1.2007 als "Kinderschutzkind,,?
Warum wollten Fr. Pranger am 9.1.2007 und OA Singer am 12.1.2007 das Kind stationär
aufnehmen?
Das KH l\rödling hat, entgegen deren Behauptung, sehr wohl bereits am 8.'l.2007 von Straf-
anzeigen, bzw. Meldungen zum Fall gewusst.
Ein eingeschriebener Brief der cE m an OA Singer wurde ihm nicht übergeben. Stattdessen
Iandete der Brief bei der Rl Toth (BG Schwechat).

Warum wurde beider Untersuchung am 2.2.2008 im Befund Harn und Genitale erwähnt
(Harn-o.8., Genitale-o.8.), obwohl die Untersuchung nur den allgemeinen, schlechten
Zustand des Kindes feststellen sollte.
Das KH l\4ödling ist im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch/Misshandlung bereits
mehrfach aktenkundig, da bewiesenermaßen unzureichend agiert bzw. vertuscht wurde.

Das KH Mödling wurde von "Resistance for Peace" nun schon zum 3. Fall im Zusammen-
hang mit Kindesmissbrauch bei der STA angezeigt.
In einem Fall ist bereits erwiesen, dass trotz Verletzung des Jungfernhäutchens ejnes Klein-
kindes das KH Mödling das Kind einfach nach Hause geschickt hatte (ORF berichtete).
Dem Kind wurde nuf eine Wundsalbe verschrieben (wie auch Angelika von Dr. püspökl)_
Dies, obwohldie l\4utter (lnges F.) im KH Missbrauchsverdacht angab.
lm Fall Luca ist das Versagen des KH aus den lvedien bekannt.



Bei einem Telefonat mit den Großeltern (GE m) am 2-1.2007 wusste Dr. Püspök nichts von
Missbrauchsvorwürfen !
Es vergingen 37 (l)Tage, bis Dr.
Untersuchung sendete.

Püspök dem JA schriftlich den Befund der angeblichen

Das ist ein weiteres Indiz, dass die Untersuchung im Nachhinein konstrujert wurdel
Auch beiweiteren Untersuchungen eMähnte Dr. püspök niemals, ob das Jungfernhäutchen
intakt ist und ob der After verletzt isfll
Er verschrieb dem Kind stattdessen eine Wundsalbe!
lm Befund vermerkte Dr. Püspök, dass lvlissbrauch auch nicht auszuschließen ist!
Angelika überwies er auch 2008 u.a. wegen zu geringem Gewicht an das KH [/]ödling.

-Dr. Püspök, Kinderarzt, BrucULeitha:

Dr Püspök wurde ebenfatts bei der STA angezeigt.
Er behauptet, am 15.12.2006 Angelika auch auf Missbrauch untersucht zu haben.
Es hätte aber am 14.12.2000 bei einer Sitzung der Dipt. Soz. Arbeiterin (DSA) Fr. Kuntner
(JA Schwechat) mit den Eltern der Angelika im Akt vermerkt werden müssen, dass am
Folgetag eine so wichtige Untersuchung stattfinden solll
Dr. Püspök hat oifenbar die Missbrauchsuntersuchung erfunden um der DSA Kuntner beim
Vertuschen behilflich zu sein!

-Dr, Nosratollah Saed Samii, LJrologe, Sdhwechat:

Dr. Nosratollah wurde beider SIA angezeigt. 
'

Er hatte in seinem Befund (betreffend den Vater der Angelika) vom 21.11.2005 den Namen
des verschriebenen l.ledikaments offenbar absichflich verfälscht niederoeschneoen.
Er bezeichnete das verschriebene Medikament als ',NORLOXCAIN,.
Tatsächlich dürfte er "NORFLOXACIN" verschrieben haben. Das wird auch gegen
Chlamydien (werden z.B. durch ceschlechtsverkehr übertragen) verschrieb;nll!
Auch der Harnbefund war auffällig. Dr. Nosratollah half dem Vater anscheinend beim
Vertuschen!
Bei der Gebietskrankenkasse (Nö cKK oder Wiener cKK) ist zu erfahren, was Dr.
Noratollah tatsächlich verschrieben hattel
Gab es die geplante Nachuntersuchung?

-Dr. Danesh, Prakt, Arzt, Fischameno:

Dr. Danesh wurde ebenfalls bei der STA angezeigt.
Bei der Polizei Fischamend (4.6.2008) gab Dr. Danesh an, dass der Befund von Dr.
Nosratollah keine Chlamydieninfektion zeigte.
Dr. Danesh nahm aber eine Harnwegsinfektion an und dokumentierte das sol
Er habe auch dem VaterAngelikas zur Sache nie eine Therapie verordnet, gab er an.
Auch hierbei soll über die Nö GKK oder W GKK eruiert werden, ob nicht doch Dr. Danesh
Antibiotika verschrieben hatte und somit beim Verschleiern einer Straftat behilflich war.

-Jugendamt (JA) Schwechat:

Die DSA Fr. Kuntner ist bei der STA angezeigt.
DSA Kuntner steht im Verdacht, Amtsmissbrauch begangen zu haben. Sie sollAkten
manipuliert haben.
Sie hat anscheinend ihre anfängliche Untätigkeit oder ihre Fehlleistungen vertuscht,
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indem sie im Nachhinein nie stattgefundene äzfliche Untersuchungen (Dr. püspök, KH
lvlödling?), Termine mit den Eltern Angelikas und cespräche mit Ko eginnen erfunden hatte.
Auch hatten die GE m (entgegen Aktenvermerke Kuntners) nie Hr. Doppter (Kinder-und
Jugendanwaltschaft, Baden) persönlich getroffen.

Am 14.12.2006 hatte sie angeblich laut ihres eigenen handschriftlichen Aktenvermerkes etn
Treffen mit den Eltern Angelikas.
Der ll4issbrauchsvorwurf hätte das zentrale Thema sein müssen.
Jedoch steht im Aktenvermerk kein Wort darüber, dass am Folgetag Angelika bei Dr. püspök
untersucht werden wirdll Es gab auch aktenkundig keine Ladung für den Termin am
14 .'12.2006.

Von Anfang an nahm die DSA Kuntner die GE m nicht ernst und sagte sogar zu ihnen:"Sexueller Missbrauch ist nicht so schlimm, da kann man nach Jahren noch Therapie
machen, dann ist alles wieder gut".
Weiters sagte DSA Kuntner zu den cE m, dass sie bei einer Missbrauchsmeldung gleich mit
einer Verleumdungsklage rechnen müssen.

Erst 47 (l) Tage nach der Meldung der cE m erachtete DSA Kuntner es für notwendig,
Angelika einer Psychologin vorzuführen.
Sie meinte, dies war der ehest mögliche Termin!l
Die Psychologin erstellte dann allerdings auch nur eine aussagenarme Stellungnahme.
Der Behauptung der DSA Kuntner, Angelikä ginge in den Kindergarten Fischamend, wird
aktenkundig (Polizeiprotokoll) von der l\rutterwidersprqphen.

-Jugendamt (JA) Brucld Leitha

Die DSA des JA Bruck meinen, dass eine zeitgleiche Infektion Angelikas und des Vaters
nicht möglich war.
Sie argumentieren, dass Angelika Sept. 2005 eine Klebsiella Infektion hatte, Angelika waf
angeblich Okt. 2005 geheilt. Der Vater war angeblich im Nov. 2005 erkrankt 0/Viderspruch zu
Dr. Nosratollah).
Es ist natürlich möglich, dass Angelika zusätzlich zu Klebsiella (oder danach) noch eine
weitere Infektion hatte.
Nämlich die gleiche wie der Vater hatte- Dass der Vater auch noch ein Monat später die
lnfektjon haben kann ist nachvollziehbar und logisch! Im übrigen sind die Zeitangaben der
Arzte anzuzweifeln.
Die DSA Ohrenberger behauptete, dass sie einen Beweis vorlegen werde, welcher zeigt,
dass eine gleiche Infektion nicht vodiegen kann. Auf den Beweis wartet die Justiz bis heute.
lm GA von SV Fürst (S. 8 oben) behaupten die DSA in manipulativer Weise, dass die
Richtigstellung über die Djagnose der Harnwegserkrankung von den GE m akzeptiert
woroen set.
Tatsächlich hatten die GE m nur bestätigt, dass sie sich im Jahresdatum geirrt hattenl
Zusätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die Befunde von Dr. Danesh und Dr.
Nosratollah in Bezug auf den Vater Angelikas nicht richtig sind (STA ermittelt).
Auch die behauptete angeborene Gedeihstörung wird nur vermutet (kein Befund)_
Allgemein wirken in diesem Falldie DSA parteiisch, unprofessionell und weltfremq.
Den Angaben der DSA, dass Angelika in geordneten Familienverhältnissen leor,
widersprechen mehrere ärztliche Befunde und auch SV FürsFpfeifer.
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-Behörden, Land NÖ:

Der Leiter der Jugendwohlfahrt (JWF) Nö, Herr cänger, meinte in einem cespräch mit den
Großeltern (GE m), dass im Fall alles geprüft und in Ordnung ist. Er sagte auch zu den cE m,
dass bei Angelika eine Untedeibsuntetsuchung bereits gemacht wurdell
Einen Beleg dafür wollte, konnte Gänger nicht vorlegen.
Es drängt sich der zwingende Verdacht auf, dass in diesen Fall von ',Oben,, angeordnet
vertuscht werden muss.
Gänger ezählte in einem langen Gespräch mit den GE m von der,,Familiären Lösung,,was
laut Gängef bedeutet: "Dass wenn Kinder missbraucht oder misshandelt werden, die
Behörde öfters vorbeischaut und wenn es nicht allzu schlimm ist, bteiben die Kinder bei den
Familien"-
Die Antwort auf die Frage wann den ein Kind genug misshandelt, missbraucht ist, um würdig
zu sein, von der Behörde in Sicherheit gebracht zu werden, blieb Gänger schutdig.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Nö und der Verein Möwe wollten im Fall Angelika
ebenfalls nicht helfen.
Die Eltern Angelikas wurden von der Interventionsstelle Nö und dem Gewaltschutzzentrum
Wr. Neustadt zu Gegenanzeigen angeregt.
Die GE m und Peter Rosenauer von "Resistance for peace" sahen sich mit einer
Verleumdungsklage konfrontiert (BG Brucldl.-4C 39/Ogz vom 23.3.2008).
Aus "Fair Play" Gründen entschlossen sich Rosenauer und die GE m zu einem Vergleich in
welchem zugesagt wurde, dass in Zukunft der Fall in der öffen ichkeit anonymisiert
dargestellt werden wird.
Von seiner Intention, nämlich Angelika zu helfen, lässt lich Rosenauer aber nicht abbringen.

-Kindergarten (KG) Fischamend:

Es hatte angeblich eine Sitzung am 2.3.2007 mit der KG Inspektorin für Nö (Fr.Toser) im
KG Fischamend gegeben.
Eine Einvernahme der Inspektorin und der Mitarbeiterinnen wird dje Frage klären, ob und
in welchem Ausmaß Angelika tatsächlich den KG Fischamend besuchte. lm Zuge ejner
Niederschrift bei der Polizei Fischamend gaben die Eltern an, während sie arbeiten,
wechselweise auf Angelika aufzupassen. Vom KG ist im protokoll keine Rede.

-Arztekammer Nö:

Die NÖ Aräekammer teilte Okt. 2OO8 "Resistance for peace,, mit, dass die AmeKammer
keine Veranlassung sieht, lvlaßnahmen gegen das KH Mödling, Dr. püspök, Dr. Danesh und
gegen Dr. Nosratollah einzuleiten.
Das, obwohl unter den übermittelten Strafanzeigen auch ein Fall dabei war, bei dem es
mittlerweile bewiesen ist, dass das KH lMödling einem Kleinkind mit zerstörtem
Jungfernhäutchen Hilfe verweigert hatte.
Das Kind wurde mit einer Wundsalbe nach Hause (zum Täter) geschickt.
Erst als die Mutter (lnges F.) im Wiener AKH das Kind nochmats untersuchen ließ, wurde
der Missbrauch auch gemeldet und angezeigt (der ORF berichtete).
Auch "Resistance for Peace" machte Strafanzeige im Fall Inges F. (bei der STA Wr.
Neustadt).



MISSSTANDE iM JUSTIZBERREICH:

-Bezirksgericht (BG) Schwechat:

Richterin (Rl) Toth wurde wegen Verdacht auf Amtmissbrauch angezeigt.
Das vormalige Pflegschaftsgericht im FallAngelika hatte monatelang das Verfahren
mutwillig verschleppt.
Rl Toth hatte sogar eine direKe Order des LG Korneuburg missachtet und meinte, dass sie
im Fall nicht weiterarbeitet.
Teile des Aktes hatte Rl Toth an den Rechtsanwalt der GE m einfach nicht übermittelt.
Auch Rl Toth lehnte eine gynäkologische Untersuchung ab.

Rl Toth ist bekannt für ihr willkürliches Amtsverständnis. Eine Bürgerin, welche sich über die
jahrelange Verschleppung ihres Falls beschwerte, lies Rl Toth entmündigen!l

- Bezirksgericht (BG) Bruck/Leitha:

Rl Graf betreibt nun das Obsorgevedahren zum Fall Angelika.
Trotz seiner Zusage in diesem Fall wegen der Dringlichkeit und lvledienpräsenz
Verzögerungen zu vermeiden, hatte auch Rl Graf das Verfahren verschleppt. So dauerte das
bestellte psychologische cA bis zum Beschluss 5 Monäte statt der anberaumten 6 Wochen.
Die unobjektiven, unfachlichen und parteiischen Bewertungen der bestellten SV Fürst-Pfeifer
lassen auf ein Gefälligkeitsgutachlen schließen.
Die inkorrekte Arbeitsweise der SV Fürst lässt sich auch mit deren massiven psychischen
Problemen erklären, welche in einem Gutachten aus 1993 aufgezeigt wurden und der
Richterschaft bekannt sind.

Grobe Mängel des GA veranlassten Rl crafjedoch nicht, korrigierend einzugreifen.
Stattdessen drängt sich der zwingende Eindruck auf, dass RI Graf parteiisch ist und somit
Rechtsbeugung begeht.
Rl Graf behauptet in diskreditierender Wejse, dass Peter Rosenauer ("Resistance for Peace")
die Eltern verfolgt hatl!
Die Befangenheit der SV FürsCPfeifer (voreingenommen, parteiisch, cefälligkeitsgutachten)
will Rl Graf nicht erkennen. Er bezeichnet die SV ats renommierte SV, welche sich ja strafbar
machen würde, wenn sie den SV-Eid bfechen würde. Daher müsse, nach Logik des Rl Graf,
das GA ja korrekt sein. Das cA sei laut Rl craf fundiert, logisch aufgebaut, schlüssig und
umfassend!
E$ stehe auch im Einklang mit den Akten (das ist ein Hinweis auf vorangegangene
Absprache des Rl Graf mit der SV).

Rl Graf setzte wesentliche Verfahrensmängel, unrichtige Tatsachenfeststellungen und
unrichtige Rechtliche Beurteilungen:

-Rl Graf hat einige Protokolle und Befunde nicht beigebracht.
-Er ignorierte Beweisanträge des RA der croßeltern mütterticherseits (cE m)
-vernachlässjgt seine Sorgfaltspflicht und will die Auswirkungen einer gyn. Untersuchung
nicht von einen gynäkologischen SV einschätzen lassen
-er ließ eine manipulierte psychologische Bewertung der GE m unzulässigeMeise im Akt
-maßt sich medizinische Bewertungen an (Aufgrund reiner Verdachtsdiagnosen)
-will logische Argumente der GE m (Rekurs, Stellungnahme) nicht verstehen
-bewertet die offensichtliche Voreingenommenheit der SV Fürst-Pfeifer als rein sachlich
(verhindert dadurch die Enthebung der SV)
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-behauptet fälschlicheMeise Nichtbeeinspruchung (durch GE m) betreffend seine
Verfahrensfehler
-argumentjert mit Scheinbegründungen (JA und Arzte hätten ohnehin schon die Pflicht
gehabt, tätig zu werden)
-wirft den GE m völlig unangebracht Polemik und Rücksichtslosigkeit vor
-gibt den GE m Schuld am schlechten Zustand des Kindes (obwohl diese aktenkundig 21
l\,4onate keinen Kontakt hatten)
-verwendet einen zivilrechtlichen Vergleich (wufde aus "Fair Play" Gründen akzeptrert)
zum diskfeditieren der GE m
-behandelt willkürlich einen Antrag auf Ergänzung des SV GA nicht
-ignoriert auffällige Hinweise (Angelika will nasse Kleidung nicht wechseln, widersprüchliche
ärztliche Befunde, Unterernährung, köfperlich schlechter Allgemeinzustand des Kindes usw.).

Rl Graf beschwert sich, dass ihm die GE m keine Fachliteratur überlassen.
Ri Graf bezeichnet die Eltern derAngelika als unauffällig und meint, dass die Familien-
genese des Vaters (vermuteter Täter) unwichtig seil
Dass die l\4utter seit '1,5 Jahren in psychologischer Behandlung ist (sje gibt setber schwere
Erziehungsdefizite zu) findet Rl Graf nicht bewertenswert.
Die Mutter ist offenbar geistig nicht auf voller Höhe, da die SV Fürst bei einem
Persönlichkeitstest feststellt: "...sie (die Mutter) anscheinend versucht, die Instruktionen zu
befolgen und die Fragen sorgfältig zu lesen".
Von Peter Rosenauer ("Resistance for Pea96") habe sie einen Drohbrief (!l) erhalten und
Rosenauer habe eine gerichtliche Beugestrafe ausgefasst, ist die lrutter im SV GA
fälschlicherweise der Meinung. .l
Bei der zivilrechtlichen Verhandlung bei Rl craf meinte die Mutter: "Der Kurier ist ja eine
Behdrde'l

Den emotionalen und sozialen Zustand der Anoelika im Haushalt der Eltern bewertet Rl Graf
willkürljch mit "sehr gut". Zudem fühle sich Ang;lika bei den Ettern angeblich "äußerst woht".
Angelika kann auch mittels Drogen/ Tabletten ruhig gestellt worden sein_
Gewichts- und Körpergrößenangaben des Kindes erachtet Rl Graf als nicht wichtig.
Die unterernährte Angelika wurde deswegen sogar ins KH lvödling überwiesen. Dass die SV
Fürst in deren GA behauptet, dass Angelika gerne ißt, wollte Rl craf wohl übersehen.
Das KH Mödling ist bereits aktenkundig (Strafanzeigen), da im Zusammenhang mit
Kindesmissbrauch/-misshandlung mehrfach und bewiesenermaßen unzureichend agiert oder
vertuscht wurde.
Trotzdem beruft sich Rl Grai auf das Untersuchungsergebnis des KH Mödling vom 2.2.2008,
wo angeb,ich Harn und Genitale o.B- (ohne Besonderheiten) gewesen sein sollen.

Rl Graf verdreht Aussagen aus dem SV GA oder lässt Teile davon une.wähn-
So geschah der Kontaktabbruch der Eltern mit den cE m abrupt und ohne offensichtliche
Gründe (lrissbrauchsvorwürfe hatten die Eltern aktenkundig erst viel später erfahren). Die
Eltern wohnten 7,5 und nicht 1 Jahr bei den cE m (Vater gab aktenkundig 8 Jahre an, die
Mutter nur '1 Jahr)!l
Es erscheint Rl Graf unbedeutend, dass die Mutter schon vor Nov.2004 (Auszug aus der
Wohnung der GE m) und auch danach von massiven Zerwürfnissen sprach.
Das widerspricht ihren eigenen Angaben, nämlich dass sie Angelika ab dem Babyalter
(knapp 3 Jahre lang insgesamt) den cE m fast täglich in Obsorge gaben.

Rl Graf begeht derart viele grobe Verfahrensmängel, sodass das LG Korneuburg dem
Rekurs der GE m in weiten Teilen Folge leistet. Das LG fordert neue cA und weitere
Beweisführungen.
Rl Graf ist es bekannt, dass die STA gegen den Vater der Angelika, gegen DSA Kuntnef (JA)
und gegen Arzte ermitteltl
Rl Graf meint, dass die Rekurswerber (cE m) die SV nicht ablehnen können, auch wenn
diese ein fachlich unbrauchbares cA liefert, da sie angeblich nicht befangen ist. Die cE m



mussten für dieses nicht brauchbare Gutachten 2.500.- Eurc zahlen (GE m fordern
AberkennLrng da dte SV parteiisch ist).

- Gerichtiich beeidete, zertifizierte SV Mag. Dr. cabriete Fürst-pfeifer:

SV FürsCPfeifer erstellte offensichtlich ein Gefälligkeitsgutachten zum FallAngelika, welches
in weiten Bereichen unfachkundig, unobjektiv und manipulativ ist. Die SV war befangen und
pane scn.
Aussagen von den einvernommenen Großeltern (GE m) wurden vofsätzlich abgeändert und
derart manipuliert wiedergegeben, dass die GE m äußerst unvorteilhaft wirkten und
Tatsachenberichte verfälscht wiedergegeben worden sind!

Wichtige Hinweise der cE m hatte die SV unberücksichtigt getassen oder fätschlich
dargestellt (u-a. Selbstverletzung, sexuelle Darstellungen, Angstzustände, Depression,
Nahrungsverweigerung Angelikas). Diese Hinweise waren auch im Tagebuch der GE m zu
lesen.
Die SV Fürst hatte offensichtlich den Vorsatz. zu Gunsten der Eltern Anqelikas die GE m
zu diskreditieren.
Die SV bezeichnet die GE m als paranoid. Der Großvater soll sjch geweigert haben, einen
medizinischen Befund nachzureichen. Tatsabhe ist aber. dass der Großvater diesen Befund
per eingeschriebenen Brief zeitgerecht an die SV gesendet hatte.
Der Großvater soll die SV mit "Du" angesprochen hab* (S. 24). Auch hier lügt die SV um
die GE m als primitiv hinzustellen.

Der Gipfel der Diskreditierung und Manipulation seitens der SV ist die Passage (S. 26 unten)
jm GA: 'Angelika habe sich auch auf den Schoss des croßvaters gesetzt. Der Kontakt sei
dann abrupt abgebrochen worden"!ll

Fragestellungen des Pflegschaftsrichters konnte SV Fürst nur unzureichend beantworten
oder hatte dies unterlassen. Dass das cA nicht seriös erstellt wurde zeigte auch das
ungleiche Explorationsvolumen. lm cA widmet SV Fürst der Angelika 6 Seiten, der Mutter 11
Seiten, dem vermuteten Täter (dem Vater) nur 3 Seiten, dafür den cE m 15 Seiten.

Die SV Fürst-Pfeifer ast von "Resistance for Peace" bei der STA angezeigt worden, da sie
offensichtlich aktiv beim Vertuschen des erkennbaren sexuellen Missbrauchs der Anqelika
mitwirkt.
Eine weitere Strafanzeige wird aus dem Landhaus Nö folgen.

Es ist anzuzweifeln, ob die SV FürsfPfeifer psychisch in der Lage ist, den SV-Eid
einzuhalten.
Wie ein psychologisches GA der SV Dr. med. Prim. Brigitte lvarx, 1'130 Wien, aus dem Jahr'1993 dokumentiert, ist die SV Fürst manisch-depressiv, paranoid und hat Selbstmord-
gedanken. Dies dürfte eine familiäre Veranlagung sein. Weiten Teilen der Richterschaft ist
daese Unvereinbarkeit bekannt. Trotzdem ist FürsfPfeifer gerichflich beeidete, zertjfizierte
SV und bekommt Aufträge!
Wie aus Politikerkfeisen zu erfahren ist, erstellt die SV Fürst cefälligkeitsgutachten (wird
demnächst in der Presse zu lesen sein).

Das GA zum Fall Angelika bezeichnet die SV FürsGPfeifer selber als nicht aussagekräftig
und unbrauchbar.
Sie zitiert aus der Fachliteratur, dass psychologische lvlethoden der wissenschaftlichen
Psychologie gar nicht beurteilen können, ob einzelne Kindesverhaltensweisen lndikatoren
für lvlissbrauch sind (cA Fürst, S. 56 unten).
Auch die Frage nach Drogen- und Alkoholmissbrauch könne sie sowieso nicht klären,
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sondern nur medizinische Sachverständige. Der eingeholte Drogenbefund ist nicht
aussagekfäftig, da auf viele Substanzen nicht getestet wurde und ein einziger Test keine
Relevanz hat.

lm Rekursverfahren wird SV Fürst-Pfeifer eine Stellunonahme betfeffend den Vofwürfen der
Rekurswerber (GE m) an das BG abgeben mLlssen.

- Staatsanwaltschaft (STA) Korneuburg, Landesgericht (LG) Korneuburg:

Die STA Korneuburg hatte am 13.4.2007 die Strafanzeige der Großeltern (GE m) wegen
Verdacht auf sexuellen Mjssbrauchs und Drogenmissbrauchs eingestellt.
STA Walter Geyer hatte die eindeutigen und zahlreichen Hinweise (pornographische
Darstellungen, Selbstvedetzung, Angstzustände usw.) der GE m rechtswidrig nicht beachtet.

Als der RA der GE m Mag. Stefan Traxlef (Mödling) die Wiederaufnahme des Verfahrens
forderte, wurde er von der STA willkürljch bei der Nö Rechtsanwaltskammer gemeldet.

lm Wiederaufnahmeverfahren (25.2.2008) wurde eine gynäkologische Untersuchung der
Angelika bisher abgelehnt (von STA und LG).
Wichtige Beweiswürdigungen und Unterlagen wurden nicht beigeschafft. So fehtt z.B. bis
heute die Krankengeschichte der Angelika und Protoko e der Kinderschutzgruppe des KH
Mödling.
Das Äräezentrum Bruck/L. gab den GE m am 29.1.20di die Auskunft, dass bei Dr. Danesh
ein positiver Harnbefund des Vaters der Angelika tiegt. Diese Diagnose müsste zusätzlich
bei der Gebietskrankenkasse (Nö cKK oder Wiener cKK) bekannt sein.

Der STA müsste auch aus dem Akt BG Brucldl. des Obsorgeverfahrens auffallen, dass der
Vater der Angelika als Schutzbehauptung dje cE m des Missbrauchs verdächtigt (cA SV
Fürst-Pfeifer, S. 21 unten)l
Bedenklich ist auch, dass mittlerweile die Familie ein weiteres Kind bekam.

Aussagekräftige lvlitteilungen kann auch Rl Fuchs (vormals BG Schwechat) geben. Rl Fuchs
hatte mit DSA Kuntner grobe Auffassungsdifferenzen zum Fall!

Die Befangenheit der SV FürsfPfeifer (voreingenommen, parteiisch, Gefä igkeitsgutachten)
will das LG Korneuburg nicht erkennen und lehnt die Enthebung der SV ab und bestätigt
somit auch noch der SV die Sachverständigengebühren (cE m beeinspfuchen
die 2500 Euro, da SV parteiisch ist)."Resistance for Peace" hat STA Pawle bei der Ober STA Wien angezeigt, da dieser bei zwei
Einvernahmen Rosenauers dessen Aussagen willkürlich abgeändert wiedergegeben oder
Teile weggelassen hatte.
Auch dem LG und der STA im Ganzen wird im Fall Verschleppung und Vertuschung
vorgeworfen.

Eine gynäkologische Untersuchung Angelikas muss als Ausschlussverfahrensmaßnahme
gemacht werden. Untersuchungen mit sehr geringer Belastung des Kindes sind laut
Fachkräften durchführbar und gängige praxis (AKH Wien).

Zum Obsorgeverfahren (BG BrucuL.)gab das LG Korneuburg den Rekurswerbern (cE m) in
weiten Teilen recht, da Rl Graf viele Verfahrensmängel begangen hatte und die GE m in
deren fachmännisch geführten Tagebuch sexuelle Verhaltensweisen, Selbstverletzungen,
Angstzustände usw. der Angelika auflisteten, was das Pflegschaftsgeicht zu prüfen hatl
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BEWERTUNG zum Fall Angelika:

Seit über 2 Jahren wissen Behörden, Politik und Justiz von den Vorwürfen der Großeltern
(GE m).
Behörden (JA u.a.), die zuständigen Politiker und die Justiz arbeiten unzureichend und oder
vertuschen auf skandalöse Weise.

Die STA hatte es rechtswidrig unterlassen, die Hinweise der ersten Anzeige ausreichend zu
prüfen (STA Walter Geyer).
Auch in der nun durchgeführten Wiederaufnahme geschehen Verfahrensmängel.

Wegen medialer Berichterstattung und politischer Dimension ist nun an die Ober STA Wien
übergeben wofden.
Mehrere Strafanzeigen gegen Arzte, KH, JA, cutachter, Richter und STA belegen
zusammenhängende Fehlleistungen bis hin zum vorsätzlichen Vertuschen, Verschleppen im
Fall.
Auffällig deckungsgleich lesen sjch die Bewertungen aller im Fall involvierten Behörden und
Justizbehörden. Die Argumentationslinie beginnt bei der DSA Kuntner (JA Schwechat) im
Dez. 2006 und wird bis heute durchzudrücken versucht.

Die NÖ Arztekammer sieht in den offensichtlichen und z.T. bewiesenen Straftaten (unter-
lassene Hilfeleistung, usw.) keinerlei Gründe, gegen die angezeigten Arzte Maßnahmen zu
ergreifen. Das zeigt, dass dieses Verhalten der Arzte gingige Praxis ist.

lm Obsorgeverfahren am BG Brucld Leitha haben die GE m mittlerweile gegen das
skandalös unsachliche und parteiische psychologische cefälligkeitsgutachten Rekurs
eingelegt.
Das LG Korneuburg bestätigte zum Großteil die Vorwürfe der Rekurswerber (GE m)
betreffend den Verfahrensmängel, den unfichtigen Tatsachenfeststellungen und den
unrichtigen rechtlichen Beurteilungen des Pflegschaftsrichters.

Das LG hat festgelegt, dass es neue GA geben muss und weitere Beweiswürdigungen
eingeholt werden müssen.

Eine gynäkologische Untersuchung der Angelika tehnen BG, LG und STA ab, da diese
angeblich dem Kind nicht zumutbar sein soll.

Eine gyn. Untersuchung ist aber laut "Resistance for Peace" und den Großeltern erne enorm
wichtige l\,4aßnahme zur Klärung (Ausschlussverfahren), ob Angelika missbraucht wurde.
Sanfte, kindgerechte Untersuchungsmethoden führen Fachkräfte durch.

SV Fürst-Pfeifer zitiert aus der Fachliteratur, dass psychologische l\,4ethoden der
wissenschaftlichen Psychologie gar nicht beurteilen können, ob einzelne Kindesverhaltens-
weisen Indikatoren für l\/lissbrauch sind.(GA Fürst. S. 56 unten).

BEWERTUNG allgemein:

Wie die Fälle Angelika, Luca, Kampusch, Amstetten, Melvin, Michelle, l\4artina, Alice,
Schattenkinder Urfahr und viele andere (sehr hohe Dunkelziffer, 10-15 % aller Kinder) zeigen,
versagt das System im Bereich Kinderschutz. Fehler werden von Justiz und Behörden
prjnzipiell nicht zugegeben.



t2

Bei Kindesmisshandlung/ Kindesmissbrauch melden alle involvierten Stellen der
Jugendwohlfahrt (JWF) und ordnen sich den Entscheidungen der JWF unter_
Arzte und Kinderschutzgruppen der KH deuten Misshandungen/ Missbrauch nur vorsichtig
an (vertuschen und begehen somit unterlassene Hilfeleistung usw.), damit die letzte
Entscheidungen die JWF treffen könnenl
Auch die Mehzahl der Staatsanwaltschaften und cerichte übernehmen die oftmals
präsentierten Fehleinschätzungen der Jugendämter.

Diese Feh,einschätzungen geschehen auch vorsätzlich (2.T. auch wegen mangelnder
Qualifikation), da es politische Weisung gibt, nicht altzuviete Kinder jn staatliche Obhut zu
b'nngen.
Das gilt als "Familiäre Lösung" wie es der Leiter der JWF-Nö, Hr. cänger, beschreibt.
Bei der "familiären Lösung" sehen die Behörden bei missbrauchten/misshandelten Kindern
öfters vorbei. Wenn die Situation nicht allzu schlimm ist, werden die Kinder in der
Familie belassen.
Dafür bieien die Behörden als Alibimaßnahmen Therapien an.
Allgemein ist leider auch festzustellen, dass mit Kinderleid viel celd verdient wird.
Pflegefamilien sammeln und horten Kinder um hohes Pflegegeld einzustreifen
Psychologen und Gutachter verlangen und bekommen überhöhte Gebührensätze für
Gutachten, welche oftmals unfachmännisch, unsachlich, mangelhaft oder gleich reine
Gefälligkeitsgutachten sind. Zudem haben psychologische cA keinertei wissenschaftlich-
medizinische Relevanz und können nur als zusätzliche Hilfestellung betrachtet werden.

Daher sollte die Justiz die Expertisen dieser "Fachleutef 
1SV, JWF) rn Zukunft nicht mehr ats

unumstößliche Wahrheit betrachten sondern deren Bewertunqen nur mehr in vermindertem
Ausmaß annehmen. Dazu braucht es aber auch eine enorme-Verbesserunq der eualifikation
der Pflegschaftsrichterl

Auch die abgewürgte Anzeigepflicht und Meldepflicht (neues cewaltschutzpaket) bei
Kindesmissbrauch/ Misshandlung erachtet "Resistance for Peace" als falsche lvlaßnahme.
Vertuschen wufde somit nahezu legalisierl.

Der Paragraf 176 Abs.l ABGB sagt, dass die Entziehung der elterlichen Rechte nur als''äußerste Notmaßnahme' zu setzen ist.
Hier ist ein Ungleichgewicht in der Verhältnismäßigkeit zu erkennen.
Wehrlose Kinder müssen vom Gesetzgeber bevorzugt geschützt werden.
Arzte, Psychologen, Behörden usw. müssen bei Fehlleistungen vermehrt haftbar gemacht
werden.

FORDERUNGEN:

Wir fordern die JM Bandion-Ortner auf, eine Weisung an die STA (Ober STA) zu erlassen,
damit endljch eine gyn. Untersuchung (am Besten im AKH Wien) Angelikas durchgeführt
wird.
Fachkräfte (zB. am AKH Wien) führen sehr wohl sanfte, kindgerechte Untersuchungen durch
wo die Beeinträchtigung des Kindes als sehr gering gilt.

lm Falle der Feststellung von Kindesmissbrauch muss der Täter ermittelt werden.
Um zu klären, ob der Vater der Angelika zeitgleich die selbe Harnwegsinfektion hatte wie
Angelika müssen Dr. Nosratollah und Dr. Danesh kfiminalpolizeilich einvernommen werden
und bej der Gebietskrankenkasse (NO cKK oder Wiener GKK) die Belege ausgehoben



werden, welche zeigen, welcher Arzt wann welches Antibiotika dem Vater verschrieben hatte.
Auch die Krankengeschichte der Angelika und protoko e der Kinderschutzgruppe des KH
Mödling werden Aufschlüsse liefern.

Zusätzlich müssen (ressortübergreifend) STA Korneuburg, STA pawte, Rl craf, Rl Toth,
Kinderarzt Püspök, SV Fürst-Pfeifef, DSA Kuntner, JA Brucldleitha, Kinderschutzgfuppe und
Arzte KH Mödling, Arztekammer Nö und mehrere Behörden des Land Nö auf Straftaten und
Ethikverstöße geprüft werden.

Zum Fall Angelika zeigt sich Deutsches TV sehr interessiert.
Die SV Fürst-Pfeifer erwartet demnächst eine Strafanzeiqe. initiiert von einer Behörde aus
dem NÖ-Landhaus. Auch ein crün-Politiker wird demnä;st in der presse die SV Fürst-
Pfeifer authentisch darstellen.

Sehr geehrle Fr. Minister:

Wjr hoffen sehr auf lhre Ankündigungen, gegen Kindesmissbrauch vorzugehen und erbitten,
im FallAngelika oben genannten Anregungeh/ Forderungen rasch umzusetzen.

Da Gefahr im Vezug besteht, müssen wir im Sinne der.�^ngelika leider darauf drängen und
bestehen, innerhalb von 7 Tagen eine verbindliche Zusäge, bzw. eine Entscheidung von
lhnen Fr. l\,4inistef zu erhalten.
Anderenfalls sehen wir uns gezwungen, bei lhnen, Fr. Minister, unangemeldet aber doch
freundlich mitsamt Pressevertretern vorstellio zu werden.

Mit freundlichen crüßen

Peter Rosenauer
Obmann der NGO "Resistance for peace
























